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Die Berliner Volksbank als Transformationsbegleiter 

Als Berliner Volksbank stehen wir für ein Geschäftsmodell, in der Wirtschaft und Umwelt im Einklang stehen und soziale 
Gerechtigkeit gefördert wird. Wir leisten unseren Beitrag zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und sozialen 
Wirtschaftsweise und sind zugleich eine verlässliche Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden. 

Als Strategiepartnerin begleiten wir unsere vielfältige Unternehmenskundschaft auf ihrem Weg. Voraussetzung für eine 
Finanzierung ist, dass keine grundlegenden Verstöße gegen die Nachhaltigkeits- und Compliance‑Standards der Berliner 
Volksbank vorliegen. Unternehmen, die sich auf den Weg zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen machen, unterstützen 
wir darüber hinaus gezielt mit Finanzierungen ihrer Transformationsvorhaben. Uns ist bewusst, dass dieser Wandel ein 
langfristiger Prozess ist. 

Die Berliner Volksbank hat ESG-Mindeststandards im Kundenkreditgeschäft implementiert und sich allgemeine 
Finanzierungs- und Branchengrundsätze gegeben. Die Grundsätze gelten für neue Finanzierungen und – soweit rechtlich 
und vertraglich möglich – auch für wesentliche Veränderungen bestehender Engagements. 

Allgemeine Finanzierungsgrundsätze 

Wir finanzieren grundsätzlich nur Unternehmen, die geltendes deutsches und europäisches Recht einhalten, unabhängig 
vom Sitz des Unternehmens. Dazu gehören u. a. Arbeits-, Umwelt-, Steuer- und Wettbewerbsrecht. 

Wir lehnen die Finanzierung von Unternehmen ab, die Menschenrechte verletzen, geltende Arbeitsschutzbedingungen 
missachten oder Gesundheit und Leben bewusst gefährden. 

Weiterhin wollen wir keine Unternehmen finanzieren, gegen die uns wesentliche Erkenntnisse u. a. zu Korruption, Betrug, 
Steuerhinterziehung, Kartellbildung, Geldwäsche oder diskriminierendem Verhalten vorliegen. 

Wir vergeben grundsätzlich keine Kredite für Vorhaben, die erheblich gegen Umweltstandards verstoßen, ökologische 
Schäden verursachen oder den nachhaltigen Wandel behindern. 

Verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Branchen 

In bestimmten Themenfeldern mit besonders negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft sowie 
fragwürdigen/unzureichenden Governance-Praktiken wollen wir grundsätzlich keine neuen Vorhaben finanzieren, da sie 
im Widerspruch zu unseren Werten stehen. Dazu zählen u. a.: 

1. Kontroverse Waffen wie u. a. Antipersonenminen, atomare, biologische, chemische Waffen nach dem Genfer 
Protokoll, geächtete Waffen, Uranmunition, Landminen, Streubomben, 

2. Exploration bzw. Förderung fossiler Energieträger von bspw. Erdöl, Erdgas und Kohle, 

3. Atomenergie in der gesamten Wertschöpfungskette, 

4. Handel mit bedrohten Tieren und Pflanzen, 

5. Sexuelle Ausbeutung, 

6. Kontroverse Formen des Glücksspiels. 

Ergänzende Hinweise:  

Zu 1. Finanzierungen der Produktion oder des Handels mit Polizei- und Militärausrüstung zum Schutz von Personen 
sowie zur Verteidigung zählen nicht zu kontroversen Waffen und sind von den Negativkriterien ausgenommen. 

Zu 2.  Die Finanzierung von nachgelagerten Bereichen im Kontext fossiler Energieträger, wie bspw. Lieferanten für 
Heizöl von Ölheizungen, insbesondere für Wohnimmobilien ist nicht durch die Negativkriterien beschränkt. 

Zu 3. Finanzierungen für medizinische oder zivil genutzte Forschungszwecke werden explizit nicht ausgeschlossen. 
Finanzierungen oder Investitionen in Forschung, Entwicklung oder Tätigkeiten zur Verarbeitung und 
generationenverträglichen Beseitigung radioaktiver Abfälle sowie Maßnahmen, die im Bestand Umweltgefahren 
mindern, sind ebenso von den Negativkriterien ausgenommen. 

Zu 6. Geschäfte mit der Vereinigung der Lottogesellschaften der Bundesländer zur Veranstaltung von Glücksspielen 
(deutscher Lotto- und Totoblock) sowie mit deren angeschlossenen Vermittlungsstellen sind von den 
Negativkriterien ausgenommen. Auch Gewinnsparvereine und ähnliche Geschäftsmodelle sind nicht betroffen. 

Die Prüfung der Negativkriterien für Finanzierungsanfragen erfolgt bei der Berliner Volksbank eG einheitlich im 
Kreditprozess. Dabei ist uns bewusst, dass die Anwendung dieser Regelungen in der Praxis komplex ist und 
Entscheidungen häufig einzelfallbezogen betrachtet werden müssen. 

Unterstützung der nachhaltigen Transformation 

Voraussetzung für eine Finanzierung ist, dass sie mit den grundlegenden Werten der Berliner Volksbank im Einklang 
steht. Unternehmen, die sich auf den Weg zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen machen, unterstützen wir darüber 
hinaus gezielt durch entsprechende Transformationsfinanzierungen. 


